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Interessenabwägung

Abweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Eine Abschiebung wäre insoferne mit einem unverhältnismäßigen Nachteil für die Beschwerdeführerin verbunden, da

dadurch nicht nur die Familie getrennt würde, sondern auch die schulp8ichtigen Kinder der Beschwerdeführerin die

Schule nicht mehr besuchen könnten oder die Beschwerdeführerin ihre Kinder bei ihrem Mann zurücklassen müßte.
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